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Landkreis Marburg-Biedenkopf 
Fachbereich Integration und Arbeit – KreisJobCenter – Kommunales JobCenter        ____________ 

 
 

Informationsblatt – Stand 01.01.2023 
 

Hinweise zu Ortsabwesenheit 
und der Erreichbarkeitsanordnung 

für Personen, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) 
erhalten oder beantragen 

 
 

Zum 01.07.2023 erfolgen hier Änderungen. Bitte beachten Sie unsere Informationen, die wir voraussichtlich 
ab Juni 2023 veröffentlichen. 
 

Bis zum 30.06.2023 gilt noch folgendes: 
 

 
1. Sie müssen grundsätzlich erreichbar sein: 
 
Erreichbar sind Sie, wenn Sie in der Lage sind, unverzüglich 
 

 Mitteilungen der Grundsicherungsstelle (des Jobcenters) persönlich zur Kenntnis zu nehmen, 
 

 die Grundsicherungsstelle aufzusuchen, 
 

 mit einem möglichen Arbeitgeber oder Träger einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme in 
Verbindung zu treten und bei Bedarf persönlich mit diesem zusammenzutreffen und 

 

 eine vorgeschlagene Arbeit anzunehmen oder an einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme 
teilzunehmen. 

 

und wenn Sie sichergestellt haben, dass der Träger der Grundsicherung Sie persönlich an jedem Werktag an 
ihrem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt unter der von Ihnen benannten Anschrift (Wohnung) durch 
Briefpost erreichen kann. Sorgen Sie daher dafür, dass die Post Sie erreicht, indem Sie z.B. Ihren Briefkasten 
beschriften. 
 
 
2. Wenn Sie „ortsabwesend“ sein wollen (z.B. Urlaub, Besuch von Verwandten usw.) beachten Sie 

bitte folgendes: 
 
Pro Kalenderjahr können Sie sich 21 Kalendertage außerhalb des Nahbereiches aufhalten und weiter Geld 
vom Jobcenter erhalten. Dafür müssen Sie vorher die Genehmigung im Jobcenter einholen. Zum so 
genannten „Nahbereich“ gehören alle Orte von denen aus Sie erforderlichenfalls in der Lage wären, das 
Jobcenter täglich ohne unzumutbaren Aufwand zu erreichen. 
 

21 Tage pro Kalenderjahr meint, dass es nicht 21 Tage an einem Stück sein müssen. Alle Tage im 
Kalenderjahr werden zusammenaddiert. Auch Wochenenden und Feiertage zählen mit. 
 
 
3. Wichtig: 
 

 Die Ortsabwesenheit muss vorher beantragt werden. Erst nach Zustimmung durch das Jobcenter, 
können Sie die Ortsabwesenheit antreten, ohne Ihren Arbeitslosengeld-II-Anspruch zu gefährden. 

 

 Am ersten Werktag nach der Rückkehr müssen Sie sich persönlich im Jobcenter zurückmelden. 
 

 

Persönliche Vorsprachen während der CORONA-Pandemie: 
 

Aufgrund der CORONA-Pandemie ist der Zugang zu unseren Dienstgebäuden 
eingeschränkt. 
 

Bitte melden Sie sich vorher telefonisch bei Ihrem/Ihrer Fallmanager*in 
• und klären Sie, ob ausnahmsweise das Telefonat bereits ausreicht 
• oder vereinbaren Sie einen persönlichen Gesprächstermin. 
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 Jede nicht genehmigte Ortsabwesenheit kann zum Wegfall des Anspruchs auf Arbeitslosengeld II für 

die Dauer der Abwesenheit führen und zur Rückforderung von gewährten Leistungen. Auch der 
Kranken- und Pflegeversicherungsschutz kann entfallen. 

 
 
4. Rechtliche Grundlagen: 
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§ 7 Absatz 4a SGB II 
 
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten keine Leistungen, wenn sie sich ohne Zustimmung des zuständigen Trägers 
nach diesem Buch außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereichs aufhalten und deshalb nicht für die Eingliederung in Arbeit 
zur Verfügung stehen. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn für den Aufenthalt außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereichs 
ein wichtiger Grund vorliegt und die Eingliederung in Arbeit nicht beeinträchtigt wird. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
vor bei 

1. Teilnahme an einer ärztlich verordneten Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation, 
2. Teilnahme an einer Veranstaltung, die staatspolitischen, kirchlichen oder gewerkschaftlichen Zwecken dient oder 

sonst im öffentlichen Interesse liegt, oder 
3. Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit. 

Die Zustimmung kann auch erteilt werden, wenn für den Aufenthalt außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereichs kein 
wichtiger Grund vorliegt und die Eingliederung in Arbeit nicht beeinträchtigt wird. Die Dauer der Abwesenheiten nach Satz 
4 soll in der Regel insgesamt drei Wochen im Kalenderjahr nicht überschreiten. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….... 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Kenntnisnahme / Erhalt des Merkblattes wird hiermit bestätigt:   __________________________________ 
  Ort, Datum  

Name 
(in Druckbuchstaben) 

Vorname 
(in Druckbuchstaben) 

Geburts- 
datum 

Unterschrift (alle Personen der 
Bedarfsgemeinschaft ab 15 Jahre) 
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